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INHALT:

Öffentliche Bekanntmachungen betreffend:

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Errichtung, Unterhaltung und
Inanspruchnahme von Ubergangsheimen vom 29.06.2016 (1. Anderungssatzung)

2. Einladung betreffend Einleitung der Unternehmensflurbereinigung Birgden;
hier: Anhörung der voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer,

Erbbauberechtigen und Pächter gemäß § 88 Nr. 1 in Verbindung mit § 5
Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz

3. Antrag der RWE Power AG auf „Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur
Fortsetzung der Versickerungsmaßnahmen im Bereich der Schwalm im Zeitraum
2024 - 2030";
hier: Online-Konsultation im Anhörungsverfahren
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Erscheinungstag:
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HERAUSGEBER DES AMTSBLATTES IST DER
BÜRGERMEISTER DER STADT HÜCKELHOVEN

BEZUGSMÖGLICHKEITEN UND BEDINGUNGEN:

Kostenlos erhältlich:
an der Information des Stadtbüros der Stadtverwaltung
Hückelhoven, Rathausplatz 1, Eingang Breteuilplatz
abrufbar auf der Homepage der Stadtverwaltung
Hückelhoven www.hueckelhoven.de unter der Rubrik
„Aus dem Rathaus/Amtsblatt"

Es kann auch gegen Erstattung der Portokosten in
Papierform oder als Benachrichtigung per Email abonniert
werden.

Das Amtsblatt ist einzeln zu beziehen.
Die Bestellung ist an die Stadtverwaltung Hückelhoven,
Hauptamt, Rathausplatz 1, 41836 Hückelhoven oder an
info(5)hueckelhoven.de zu richten.



Satzung
vom 14.11.2022

zur Änderung der Satzung über die Errichtung, Unterhaltung und
Inanspruchnahme von Ubergangsheimen vom 29.06.2016 (1.
Anderungssatzung)

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), der §§ 2, 4 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1 969
(GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW.
S. 1029), hat der Rat der Stadt Hückelhoven in seiner Sitzung am 09.11.2022 folgende
Satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung der Stadt Hückelhoven über die Errichtung, Unterhaltung und
Inanspruchnahme von Ubergangsheimen vom 29.06.2016 wird wie folgt geändert:

1. In der Anlage zur Satzung wird in der Tabelle folgende Zeile entfernt:
»

Hückelhoven, Schaufenberg,
Weiherstraße 37

215,86 €

(t

2. In der Anlage zur Satzung wird der Tabelle folgende Zeile angefügt:
M

Hückelhoven, Hilfarth,
Uhlandstraße 3 (Alte Grundschule)

226,90 €

(t

Artikel 2

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.10.2022 in Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW)
in der geltenden Fassung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden
kann, es sei denn,dass

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren nicht durchgeführt wurde,

b) diese Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist,

c) der Bürgermeister den Satzungsbeschluss vorher beanstandet hat oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den
Mangel ergibt.

Hückelhoven, 14.11.2022

ernd J insen

eisterBürge
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Öffentliche Bekanntmachung

Bezirksregierung Köln Köln, den 1 8.10.2022
Dezernat33.il
- Ländliche Entwicklung, Bodenordnung -
Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln
Tel.:0221/147-2033
Fax:0221/147-4181

Einladung

Einleitung der Unternehmensflurbereinigung Birgden

Anhörung der voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer, Erbbauberech-
tigten und Pächter gemäß § 88 Nr. 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Flurbereini-
gungsgesetz

Seitens der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung, Bodenord-
nung -, als Flurbereinigungsbehörde ist beabsichtigt, in Teilen der Gemeinde Gängelt und
der Stadt Heinsberg ein Flurbereinigungsverfahren unter Anwendung der Sondervor-
Schriften der §§ 87 - 89 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16.03.1976 (BGBI. l S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom
19.12.2008 (BGBI. I S. 2794), durchzuführen. Anlass hierfür ist die vorgesehene Inan-
spruchnahme von Grundstücken für den Neubau der EK 3 - Ortsumgehung Birgden -.
Der Planfeststellungsbeschluss vom 04.12.2018 für den Bau der Ortsumgehung Birgden
ist bestandskräftig.

Da für den Bau der Ortsumgehungsstraße einschließlich der landespflegerischen Kom-
pensationsmaßnahmen ländliche Grundstücke in großem Umfang in Anspruch genom-
men werden, die hierfür benötigten Flächen voraussichtlich nicht ausnahmslos freihändig
erworben werden können und zudem An- und Durchschneidungen landwirtschaftlicher
Flächen sowie Zerschneidungen des landwirtschaftlichen Wegenetzes eintreten, hat die
Bezirksregierung Köln als Enteignungsbehörde mit Schreiben vom 17.06.2013 den An-
trag gestellt, ein Fturbereinigungsverfahren gemäß §§ 87 ff. FlurbG einzuleiten und
durchzuführen.

Das in Aussicht genommene Neuordnungsgebiet umfasst überwiegend landwirtschaftlich
genutzte Flächen in Teilen der Gemarkung Birgden der Gemeinde Gängelt sowie in Tei-
len der Gemarkung Waldenrath der Stadt Heinsberg. Es wird darauf hingewiesen, dass
auch angrenzende Flächen in die Flurbereinigung einbezogen werden können, soweit
dies für die Durchführung einer Flurbereinigung sachdienlich ist.

Zur Aufklärung der voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer, Erbbauberechtig-
ten und Pächter gemäß § 5 Abs. 1 FlurbG über das geplante Flurbereinigungsverfahren
einschließlich der voraussichtlich entstehenden Kosten und über den besonderen Zweck
der Unternehmensflurbereinigung (§ 88 Nr. 1 FlurbG) habe ich einen Termin anberaumt
auf

Mittwoch, den 14. Dezember 2022, um 16:00 Uhr,
in der Mehrzweckhalle Grundschule Birgden,

Paulssträßchen 1, 52538 Gangelt-Birgden.
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Zu diesem Termin werden hiermit die Eigentümer, Erbbauberechtigten und Pächter
von Grundstücken in dem vorgesehenen Flurbereinigungsgebiet eingeladen.

Je eine Gebietskarte, aus der die Begrenzung des vorgesehenen Flurbereinigungsge-
biets ersichtlich ist, liegt vom Tag der Veröffentlichung bis zum 14.12.2022 zur Einsicht-
nähme während der Besuchszeiten aus:

bei der Bezirksregierung Köln, Dienstgebäude Robert-Schuman-Str. 51, 52066
Aachen, Zimmer R 2069,
bei der Gemeindeverwaltung Gängelt, Rathaus, Burgstraße 10, 52538 Gängelt,
Zimmer 201 und 202,
bei der Stadtverwaltung Heinsberg, Apfelstraße 60, 52525 Heinsberg,
Zimmer 604, 6. Etage.

Gleichzeitig kann die Gebietskarte auch unter dem am Ende dieser Einladung aufge-
führten Link auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln eingesehen werden.

Auf die geltende Coronaschutzverordnung wird verwiesen.
Es wird gebeten, die Informationen für Besucherinnen und Besucher auf der Home-
page der Bezirksregierung Köln unter https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk inter-
neükontaküindlex.html zu beachten.

Im Auftrag
gez. Kopka

Ltd. Regierungsvermessungsdirektor

Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internet-Seite der Bezirksregierung Köln
httes://www^ezreg-koelnjirw.de/brk internet/verfahren/33 flurbereinigunasverfahren/index.html
veröffentlicht.

Allgemeine hlinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie Infor-
mationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter:
https://www.bezrec!-koeln.nrw.de/brk internet/leistungen/abteiluna03/33/flurbereiniciunasverfahren/daten-
schutzhinweise.pdf
Auf Wunsch werden diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung gestellt.
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Bezirksregierung Arnsberg
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW

Aktenzeichen: 61.a27-7-2019-2 Dortmund, den 02. November 2022

BEKAN N T MA CHUNG

Antrag der RWE Power AG auf „Erteilung derwasserrechtlichen Erlaubnis zur
Fortisetzung derVersickerungsmaßnahmen im Bereich der Schwalm im Zeit-

räum 2024 - 2030"

Online-Konsultation im Anhörungsverfahren

Die Bezirksregierung Arnsberg führt im Rahmen des wasserrechtlichen Ertaubnisver-
fahrens für das o. a. Vorhaben gemäß § 73 Abs. 6 Verwaltungsverfahrensgesetz des
Landes NRW (VwVfG NRW) i. V. m. § 5 Abs. 2 bis 5 des Planungssicherstellungsge-
setzes vom 20.05.2020 in der derzeit gültigen Fassung eine ersatzweise Online-Kon-
sultation anstelle eines Erörterungstermins vom 08.12.2022 bis einschließlich zum
21.12.2022durch.

Im Rahmen der Online-Konsultation werden derAntragstellerin, den Kommunen, den
Behörden, den Betroffenen und denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellung-
nahmen abgegeben haben, die sonst im Erörterungstermin zu behandelnden Informa-
tionen über eine Internetseite passwortgeschützt in pseudonymisierter Form zugäng-
lich gemacht.
Hierzu wurden alle fristgerecht eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen
geprüft und in einer Synopse aufbereitet.

Die OnIine-Konsultation findet in dem Zeitraum von

bis
Donnerstag, den 08.12.2022

Mittwoch, den 21.12.2022
statt.

Die Teilnehmer der Online-Konsultation können sich bis zum Ablauf der Äußerungs-
frist, Mittwoch, den 21.12.2022 23:59 Uhr, schriftlich bei der Bezirksregierung Arns-
berg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, Dezernat 61, Goebenstraße 25,
44135 Dortmund oder elektronisch unter der Email-Adresse: versickerung-
schwalm@bra.nrw.de äußern.
Der Termin wird hiermit gemäß § 73 Abs. 6 Satz 2 VwVfG NRW i.V.m. § 5 Abs. 3
PlanSiG bekannt gemacht.
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Die zur Teilnahme außerdem berechtigten sonstigen Betroffenen, deren Belange
durch das Vorhaben berührt werden, die sich bislang jedoch noch nicht im Verfahren
geäußert haben, können sich vor Beginn der Online-Konsultation, spätestens bis zum
07.12.2022 bei der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 61, Goebenstraße 25,44135
Dortmund schriftlich oder per Email unter der Email-Adresse: versickerunQ-
schwalm@bra.nrw.de, den Zugang zur Online-Konsultation beantragen.

Die Anmeldung zur Online-Konsultation ist in der Zeit von

möglich.

Samstag, den 19.11.2022
bis

Mittwoch, den 07.12.2022

Die Behörden, die Vorhabenträgerin und diejenigen, die Einwendungen erhoben oder
Stellungnahmen abgegeben haben, werden durch die Bezirksregierung Arnsberg hin-
sichtlich der Modalitäten der Online-Konsultation individuell schriftlich benachrichtigt
und benötigen keine weitere Anmeldung.

Es wird auf Folgendes hinaewiesen:

1. In der Online-Konsultation werden nur fristgerecht erhobene Einwendungen und
eingegangene Stellungnahmen erörtert.

2. Die OnIine-Konsultation ist nicht öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme haben
neben den Vertretern der beteiligten Behörden und der Antragstellerin nur die
Betroffenen sowie die Personen, deren Einwendungen eingegangen sind. Die
Teilnahmeberechtigung ist daher entsprechend nachzuweisen (Vorlage des Per-
sonalausweises und ggf. eines Grundbuchauszugs, Vertretungsvollmacht, etc.).

3. Teilnahmeberechtigt sind nachfolgend genannte Personen:
• Einwender/innen (Personen, die schriftlich oder zur Niederschrift Einwendun-

gen erhoben haben),
• Betroffene (Personen, deren Rechte oder Belange von dem Vorhaben berührt

werden)
• Bevollmächtigte, Sachbeistände und gesetzliche Vertreter der Teilnahmebe-

rechtigten,
• Vertreter/innen der am Verfahren beteiligten Träger öffentlicher Belange und

anerkannten Vereinigungen,
• Vertreter/innen der Vorhabenträgerin und deren Gutachter und Sachverstän-

dige,
• Mitarbeiter/innen derAnhörungsbehörde.

4. Die Teilnahme an der Online-Konsultation erfolgt durch Anmeldung. Dafür
müssen unter Angabe von persönlichen Daten und digitaler Ablichtung der Rück-
seite des Personalausweises die Zugangsdaten zum Portal beantragt werden.
Name und Adresse des Ausweisinhabers müssen lesbar sein. Weitere Daten
dürfen dabei unkenntlich gemacht sein. Gegebenenfalls müssen weitere Doku-
mente (z.B. Grundbuchauszug, Vollmacht, etc.) zur Verifikation beigefügt wer-
den. Dies ist vom 19.11.2022 bis zum 07.12.2022 möglich. Die Daten werden
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geprüft. Dadurch kann es zu Verzögerungen von wenigen Tagen bis zur Uber-
mittlung der Zugangsdaten kommen.

5. Die Teilnahme an der Online-Konsultation ist freiwillig. Die im Rahmen der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung fristgerecht eingegangenen Einwendungen werden auch
dann im weiteren Veri'ahren berücksichtigt, wenn der/die Einwender(in) nicht an
der Online-Konsultation teilnimmt oder in deren Rahmen keine weitere Stellung-
nähme abgegeben wird.

6. Eine Wiederholung der bereits vorgebrachten Argumente in der Online-Konsul-
tation ist nicht erforderlich.

7. Mit der Möglichkeit zur erneuten Äußerung im Rahmen der Online-Konsultation
wird keine neue, zusätzliche Einwendungsmöglichkeit eröffnet, d.h. über die be-
reits vorgebrachten Argumente hinaus können keine neuen Sachargumente vor-
gebracht und im Verfahren berücksichtigt werden.

8. Es wird darauf hingewiesen, dass das Verfahren der Online-Konsultation mit Ab-
lauf der genannten Frist zur Äußerung (21.12.2022) beendet ist.

9. Durch die Teilnahme an der Online-Konsultation oder durch Vertreterbestellung
entstehende Kosten werden nicht erstattet.

10. Die mit der Zugangskontrolle erhobenen persönlichen Daten werden zum Ver-
fahrensvorgang genommen und archiviert.

Datenschutz in der Bezirksregierung Arnsberg
Seit Mai 2018 gelten die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das Da-
tenschutzgesetz NRW (DSG NRW). Das neue Recht verpflichtet Dienstleister - und
damit auch die Bezirksregierung - zu verantwortungsvollem und transparentem Um-
gang mit personenbezogenen Daten. Weitere Informationen zu Ihren Rechten im Da-
tenschutz finden Sie auf der Seite
https://www.bra.nrw.de/505448 unter Downloads.

Neben der Bekanntmachung der Online-Konsultation im Amtsblatt der betroffenen
Kommunen wird der Inhalt dieser Bekanntmachung auch auf folgender Internetseite
der Bezirksregierung Arnsberg:
https://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen
sowie auf der Website des zentralen Portals (Umweltverträglichkeitsprüfungen Nord-
rhein-Westfalen)
https://uvp-verbund.de/nw
im o. g. Zeitraum zugänglich gemacht.

Bezirksregierung Arnsberg
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW

Im Auftrag
gez. Jeglorz
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